
 

 

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 
Einmalige Veröffentlichung 
 

 
Mitteilung an die Anleger des Mobilière Invest Funds 
ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qua-
lifizierte Anleger (nachfolgend der «Fonds») 
 
 
Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG, Bern, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zü-
rich, als Depotbank, beabsichtigt gemäss Art. 27 KAG, den Fondsvertrag des vorgenannten Umbrella-Fonds unter Vorbehalt 
der Genehmigung durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu ändern.   
 
Die Anleger werden hiermit auf die wesentlichen Fondsvertragsänderungen hingewiesen. 
 
Die Verweise auf «§» beziehen sich auf den Fondsvertrag. 
 

 
I. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (§ 17) 
 
Folgende Bestimmung wird unter einer neuen Ziffer 8 eingefügt:  
 
«Unter den in Ziffer 5 genannten und vergleichbaren ausserordentlichen Umständen und im Interesse der im Anlagefonds 
verbleibenden Anleger behält sich die Fondsleitung für das Teilvermögen Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) die 
Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 10% 
des Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge pro-
portional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist 
als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen 
abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung 
teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichts-
behörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.» 
 

__________________ 
 
 

Die Änderungen im Wortlaut, der Fondsvertrag mit Anhang sowie die letzten Jahresberichte können kostenlos bei der 
Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG sowie bei der Depotbank bezogen werden. 
 
In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanla-
gen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Än-
derungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a 
Abs. 1 lit. a – g KKV erstreckt. 
 
Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapi-
talanlagen (KAG) darauf hin, dass sie gegen die vorstehenden Fondsvertragsänderungen innert 30 Tagen nach der Publika-
tion bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Einwendungen erheben oder 
dass sie unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können. 
 
 
Bern und Zürich, den 20.09.2024 
 
 
Die Fondsleitung:   Schweizerische Mobiliar Asset Management AG, Bern 
Die Depotbank:    UBS Switzerland AG, Zürich 
 


